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Liebe Leserinnen und Leser,

die Krisen und Umbrüche unserer Zeit 
stellen nicht nur die Betroffenen, sondern 
auch die Fachkräfte und Einrichtungen der 
Strafrechtspflege vor immense Herausfor-
derungen. Neue Anforderungen aber auch 
Erwartungen treffen dabei auf altbekannte 
Probleme. 

Die institutionelle Entwicklung und Profes-
sionalisierung im Bereich der Ambulanten 
Sozialen Dienste führt seit einigen Jahren 
zu einer wachsenden Komplexität. Die Freie 
Straffälligenhilfe hat mit Finanzierungs-
schwierigkeiten und mit einer zuneh-
menden Infragestellung zivilgesellschaftli-
chen Engagements auf politischer Ebene zu 
kämpfen. Verstärkt wird dies durch einen, 
auch im Justizvollzug herrschenden Fach-
kräftemangel, der auf eine Klientel trifft, die 
zunehmend durch psychische Erkran-
kungen und Abhängigkeitserkrankungen 
belastet ist. Neben diesen ausgewählten 
Problemlagen stellt die Digitalisierung alle 
drei Bereiche vor neue Herausforderungen. 
Insbesondere dieses Thema verdeutlichte 
den weiten Spannungsbogen zwischen Ri-
siken und Chancen. 

Wie können aber Wege und Lösungen für 
eine resiliente Soziale Strafrechtspflege aus-
sehen? Wie lassen sich die Soziale Straf-
rechtspflege und der im Grundgesetz veran-
kerte Gedanke der Resozialisierung zu-
kunftsfest gestalten? 

Vom 17. bis 19. September 2025 fand unter 
dem Titel „Strafrechtspflege im Wandel der 
Zeit – Herausforderungen und Wege für die 
Resozialisierung“ die 25. Bundestagung des 
DBH-Fachverband e.V. statt, um sich diesen 
Fragen und Herausforderungen zu widmen. 

Seit den 1950er Jahren dient die Bundesta-
gung des DBH-Fachverband e.V. der bundes-
weiten, interdisziplinären Vernetzung rele-
vanter Akteur:innen. Sie setzt neue Impulse 
und beleuchtet die Weiterentwicklung der 
praktischen Arbeit in der Strafrechtspflege. 
Dabei sollen auch bisherige Denkweisen 
hinterfragt werden und neue Ansätze und 
Informationen ausgetauscht werden. 

Ein Veranstaltungsformat, das in den 
letzten knapp 70 Jahren gut funktioniert 
hat. Doch mit veränderten Rahmenbedin-
gungen und Bedürfnissen der Zielgruppen 
musste die Tagung, entgegen der ursprüng-
lichen Planung, erstmals im Onlineformat 
stattfinden. Seit der Corona-Pandemie 
haben viele von uns Erfahrungen im virtu-
ellen Raum sammeln können. Als DBH-Fach-
verband e.V. führen wir seit mehreren 
Jahren zahlreiche Onlinefortbildungen 
durch. Für eine technische und methodische 
Umsetzung der Bundestagung waren wir 
daher sehr gut vorbereitet. Dies wäre ohne 
die zahlreiche Unterstützung der Mitarbei-
tenden im DBH-Fachverband e.V., dem Präsi-
dium und ohne die Bereitschaft der Referie-
renden nicht möglich gewesen. 

Insgesamt kamen über 100 Teilnehmende 
und Mitwirkende zusammen, um das Ta-
gungsthema mit Leben zu füllen.  In die zu-
künftige Arbeit des DBH-Fachverband e.V. 
werden die gewonnenen Erkenntnisse ein-
fließen. Wir freuen uns, Ihnen mit der vorlie-
genden Dokumentation Eindrücke und Er-
gebnisse der 25. DBH-Bundestagung zu-
gänglich machen zu können.

Ihr Daniel Wolter
Köln im Februar 2026

VORWORT
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GRUßWORTE

Die Strafaussetzung zur 
Bewährung ist für unser 

modernes 
Rechtsfolgensystem 

essenziell.

[…] das Institut der Strafaussetzung zur 
Bewährung […] hat sich, wie auch die 

Bewährungshilfe selbst, stetig 
weiterentwickelt. Und immer wieder 
war es der DBH-Fachverband, der hier 
wichtige Impulse gab und tatkräftig 

mitgestaltete. 

Und gerade hier müssen wir wachsam 
sein, in Zeiten, in denen extremistische 
Strömungen unseren demokratischen 

Rechtsstaat in Frage stellen.

Und natürlich darf man 
fragen, ob die Strafaussetzung zur 

Bewährung eigentlich ein wirksames 
Instrument ist. Meine Antwort lautet

ganz klar: Ja! Absolut!

Veritas, Iustitia, Liberta. Wahrheit, 
Gerechtigkeit und Freiheit. Diese Werte 

verpflichten uns, Räume zu schaffen, in denen 
Gerechtigkeit nicht nur eine juristische 

Kategorie, sondern gesellschaftliche 
Aufgabe sind.

Dr. Stefanie Hubig  |  Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz

Ziel ist eine Soziale Strafrechtspflege, die 
integrative Gemeinschaft schafft, in der 

niemand zurückgelassen wird und in der 
der im Grundgesetz verankerte Auftrag 

zur Resozialisierung zukunftsfest 
gestaltet und gesichert bleibt.

Prof. Dr. Georg Bertram  | Vizepräsident Freie Universität Berlin

Ihre Tagung fragt 
[…], wie bringen wir 

Menschen hinein, ins Recht, 
in die Gesellschaft, in die 
Möglichkeit zur Rückkehr 
in ein selbstbestimmtes 

Leben. 

Angesichts gekürzter öffentlicher 
Haushalte [...] und angesichts 

wachsender Herausforderungen 
im Umgang mit Minderheiten und 

gesellschaftlichen Spannungen 
braucht es Orte des Dialogs, wie 

ihre Tagung.
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Gesellschaftliche Krisen(erfahrungen) sch-
einen sich aktuell zu häufen und zu überla-
gern. Mit dem Begriff der „Polykrise“ wird 
versucht, eine komplexe Situation zu be-
schreiben, in der mehrere verschiedene 
Krisen – wie etwa ökologische, ökonomi-
sche, politische und soziale – nicht nur 
gleichzeitig auftreten, sondern sich auch 
gegenseitig beeinflussen und verstärken. 

Auch wenn es keine allgemeine Krisendefi-
nition gibt, lassen sich verschiedene As-
pekte feststellen:

Im Zusammenhang mit der zukünftigen 
Gestaltung von sozialen Systemen ist insbe-
sondere der Begriff der ‚Resilienz‘ in den 
letzten Jahren zu einem Schlüsselwort 
avanciert. Übertragen auf Gesellschaften 
geht es um die Fähigkeit, gewappnet zu sein 
für unerwünschte, mitunter schockartige 
soziale Ereignisse aus einer als zunehmend 
krisenförmig erlebten sozialen und natürli-
chen Umwelt. Auch im Bereich des Rechts-
systems wird der Begriff der Resilienz zu-

nehmend prominent – hier bezieht er sich 
auf die Fähigkeit des Rechtssystems, mit 
Krisen, Störungen und Herausforderungen 
umzugehen, ohne zusammenzubrechen. In-
teressant ist, dass mit diesem Konzept der 
Zukunftssicherung soziologisch betrachtet 
Gesellschaften einen deutlich anderen Blick 
auf sich selber werfen.

Eine der zentralen und wegweisenden An-
nahmen der Zukunftsstrategie lautet: Bloße 
Veränderungen auf der Ebene des Techni-
schen zu steigern, etwa die Effizienz von Ge-
räten, oder fossile durch nachwachsende 
Brennstoffe zu ersetzen, wird für die erfolg-
reiche Transformation heutiger Gesell-
schaften nicht ausreichen. Um das Konzept 
von Resilienz praxisrelevant werden zu 
lassen, sind die Produktivkräfte der Verän-
derung zu stärken: u.a. gesellschaftlicher 
Zusammenhalt, Autonomie, Gemeinwohl 
oder Chancengleichheit.

Dr. Cedric Janowicz  | Leiter der Abtei-
lung „Gesellschaften der Zukunft“ im 
DLR Projektträger. Er hat in München So-
ziologie, politische Philosophie sowie So-
zialpsychologie studiert. Nach mehreren 
Jahren in der außeruniversitären Nach-
haltigkeitsforschung und seiner Promo-
tion an der TU Darmstadt zur Nahrungs-
versorgung in afrikanischen Städten ar-
beitet er seit 2008 für den Projektträger 
im DLR.1

1 Dr. Janowicz war kurzfristig verhindert. Die 
Dokumentation gibt lediglich den Inhalt seiner übersandten 
Präsentation wieder.

Gesellschaft der Zukunft: 
Krisen, Herausforderungen 
und Chancen 
in der Zeitenwende

VORTRAG 1

Dr. Cedric Janowicz
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1. Die Polizeiliche Kriminalstatistik

Berichte über Kriminalität in den Medien 
vermitteln oft den Eindruck, als würde das 
Kriminalitätsaufkommen immer weiter an-
steigen. Die Ursachen werden häufig im Be-
reich der Gewaltkriminalität ausfindig ge-
macht, bei jungen Männern mit einer per-
sönlichen oder familiären Migrationsge-
schichte. Als „Beweis“ werden Zahlen und 
Daten, meistens absolute Zahlen, aus der 
Polizeilichen Kriminalstatistik gezeigt.

Diese Darstellung ist insofern problema-
tisch, als dass die Zahl der erfassten Ereig-
nisse sehr stark von der Bevölkerungsent-
wicklung, vom Anzeigeverhalten sowie 
davon abhängt, in welchem Zeitraum sich 
gesellschaftliche Entwicklungen ereignet 
haben. Die kriminologische Forschung geht 
davon aus, dass nur 10 bis 50 Prozent aller 
Straftaten überhaupt in der Statistik auf-
tauchen.

2. Entwicklung der erfassten Kriminalität 
bezogen auf die Bevölkerungsentwicklung

Um die Bevölkerungsentwicklung mit ein-
zubeziehen, sollten Daten zu registrierten 
Fällen und Tatverdächtigen umgerechnet in 
Einheiten pro 100.000 der Bevölkerung ver-
wendet werden:

Was wird deutlich? Die wirtschaftliche Lage 
beeinflusst das Gesamtaufkommen der Kri-
minalität in der Regel: Bei einer günstigen 
Lage mit einer hohen Beschäftigungsquote 
wird die registrierte Kriminalität geringer 
sein als in einer wirtschaftlich schwierigen 
Situation mit einer hohen Arbeitslosigkeit. 
Außerdem wirkt sich der Anteil jüngerer 
Personen in der Bevölkerung aus, weil Men-
schen unter 25 bei der registrierten Krimi-
nalität überrepräsentiert sind. 

Eine weitere detailliertere Betrachtung der 
Kriminalitätsentwicklung nach Delikts-
gruppen zeigt, dass Gewaltdelikte ein-
schließlich Raub, Tötungsdelikten und 
schwerer Sexualdelikte sowie gefährlicher 
und schwerer Körperverletzung absolut, 

Der Blick in die Kriminologie 
– Wird alles immer 
schlimmer?

VORTRAG 2

Prof. Dr. Kirstin Drenkhahn
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relativ und bezogen auf die Häufigkeitszahl 
nur einen geringen Anteil an der regis-
trierten Kriminalität ausmachen. Seit 20 
Jahren hält sich der Anteil relativ stabil zwi-
schen 3,3 % und 3,6%. 

3. Nicht die Staatsangehörigkeit, sondern 
soziale Faktoren sind relevant

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) er-
fasst nicht, wie viele Straftaten tatsächlich 
begangen wurden. Der weitere Verlauf der 
Strafverfolgung, ob es z.B. zu einer Verurtei-
lung kommt, wird nicht festgehalten. Sie 
misst lediglich, wie viele und welche mut-
maßlichen Straftaten bei der Polizei ange-
zeigt wurden. Ein erheblicher Verzerrungs-
faktor in der Anzeigebereitschaft ist, dass 
Menschen, die als fremd wahrgenommen 
werden, eher in der Kriminalstatistik erfasst 
werden.

Die absoluten Zahlen in der PKS werden 
auch davon beeinflusst, wie viele Personen 
in die Betrachtung mit einfließen. Daher ist 
es für die registrierte Kriminalität im Zu-
sammenhang mit Einwanderung von ent-
scheidender Bedeutung, dass im Jahr 2024 

25,6 % in Deutschland eine Einwanderungs-
geschichte hatten. Wichtig ist zudem, dass 
das Vorkommen von Kriminalität in hohem 
Maße von Geschlecht und Alter abhängig 
ist. Unter den registrierten Tatverdächtigen 
gibt es eine erhebliche Überrepräsentation 
von männlichen Personen, besonders im 
Alter von 14-20 Jahren. Die Bevölkerung mit 
Einwanderungsgeschichte war mit einem 
Durchschnittsalter von 38 Jahren im Schnitt 
gut neun Jahre jünger als die Bevölkerung 
ohne Einwanderungsgeschichte.

Entscheidend zur Erklärung von Unter-
schieden in der Zusammensetzung der Tat-
verdächtigen sind damit nicht etwa die 
Staatsangehörigkeit oder Herkunft als 
solche. Aus der kriminologischen Forschung 
lässt sich zusammenfassen, dass sich belas-
tende Lebensumstände und -erfahrungen 
kriminalitätsbegünstigend auswirken 
können. Eine entscheidende Rolle spielen 
Bildungsgrad, Einkommen, psychische Be-
lastungen, Gewalterfahrungen in der Kind-
heit und ortsspezifische Faktoren, etwa die 
Konzentration dieser Faktoren in Ballungs-
räumen mit hoher Kriminalitätsdichte. 

Prof. Dr. Kirstin Drenkhahn |  Universi-
tätsprofessorin für Strafrecht und Krimi-
nologie am Fachbereich Rechtswissen-
schaft der Freien Universität Berlin und 
Präsidentin des DBH-Fachverband e.V. 
Sie forscht vor allem zu freiheitsentzie-
henden Sanktionen und zum Straf-
vollzug, zur Rolle von Strafe und Straf-
recht in der Gesellschaft und zu den Ak-
teuren der Strafrechtspflege.

VORTRAG 2
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Die Freie Straffälligenhilfe ist neben dem 
Justizvollzug und der Bewährungshilfe eine 
dritte, häufig unterschätzte Säule im 
System der Resozialisierung. Ihre Nähe zu 
den Lebenswelten der Klient:innen, ihre Fle-
xibilität und langjährige fachliche Expertise 
machen sie zu einem unverzichtbaren Be-
standteil Sozialer Strafrechtspflege.

Aktuell steht die Freie Straffälligenhilfe vor 
drei zentralen Herausforderungen:

1.  Finanzierung

Die Bereitstellung der Angebote der Freien 
Straffälligenhilfe erfolgt durch sehr unter-

schiedliche Finanzierungsstrukturen. Über-
wiegend lassen sich Mischfinanzierungen 
feststellen. Nach einer im für das Jahr 2024 
durchgeführten Umfrage bei den Trägern 
gaben 1/3 der befragten Einrichtungen an, 
durch Kürzungen und Stagnierung in der 
Höhe der Zuwendungen Finanzierungslü-
cken zu haben. 51 Prozent der befragten Ein-
richtungen gaben an, dass die Finanzierung 
für 2025 nicht ausreichend ist, um Projekte 
und Angebote wie geplant durchzuführen. 
Dabei wäre eine auskömmliche Finanzie-
rung mit langfristiger Planungssicherheit 
der Freien Straffälligenhilfe notwendig. Die 
Gewährleistung des Rechts auf Resozialisie-
rung benötigt bundesweit vergleichbare 
Angebote, denn der Zugang zu Hilfe darf 
nicht vom Wohnort abhängig sein.

2. Digitalisierung

Die zunehmende Digitalisierung der Justiz, 
insbesondere der Zugangs- und Nutzungs-
systeme sowie der mögliche Einsatz von 
künstlicher Intelligenz stellt neue Anforde-
rungen an die Kommunikation und Erreich-
barkeit. Die Herausforderungen ergeben 

Aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen in der 
Freien Straffälligenhilfe 

VORTRAG 3

Christina Müller-Ehlers
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sich zum einen auf der Seite der Träger der 
Freien Straffälligenhilfe, die ihre Infra-
struktur anpassen müssen. Mögliche Zu-
gangsbarrieren können in der Zukunft die 
Mitarbeit und Zusammenarbeit ein-
schränken. Zum anderen stellen Digitalisie-
rungsprozesse erhöhte Anforderungen an 
die Klient:innen, die insbesondere während 
der Inhaftierung kaum Zugang zu Online-
Zugangssystemen haben (werden). 

Ziel muss es sein, einer möglichen digitalen 
Exklusion entgegenzuwirken und soziale 
sowie digitale Teilhabe zu fördern. Die digi-
tale Partizipation ist sowohl für die Träger 
der Freien Straffälligenhilfe als auch für die 
Klient:innen sicherzustellen.

3. Übergangsmanagement

In den letzten 10 Jahren gab es in den Bun-
desländern umfangreiche Entwicklungen 
mit eigenen Konzeptionen zur Implemen-
tierung von Entlassungsprozessen. Den-
noch sind viele Probleme beim Übergang 
weiterhin ungelöst, die Gesellschaft ist 

nicht ausreichend darauf vorbereitet, haft-
entlassene Personen aufzunehmen. Die 
wachsende soziale Notlage vieler Klient:
innen stellt eine zunehmende Belastung in 
der Ausgestaltung des Übergangs dar. Für 
die Freie Straffälligenhilfe gibt als wesent-
liche und notwendige Säule der Resoziali-
sierung weiterhin keine verbindlichen ge-
setzlichen Regelungen. 

Ziel muss es sein, sozialrechtliche An-
sprüche zu sichern und eine nahtlose Ge-
sundheitsversorgung herzustellen. Es 
Bedarf der Prävention von Wohnungslosig-
keit nach der Haftentlassung und es darf 
niemand beim Übergangsmanagement 
ausgeschlossen werden. 

Christina Müller-Ehlers |  Erziehungs-
wissenschaftlerin (M.A.) und Krimino-
login (M.A.). Sie verfügt über langjährige 
Erfahrung in der Freien Straffälligenhilfe 
sowie in der Unterstützung ehrenamtli-
chen Engagements innerhalb und auße-
rhalb des Justizvollzugs. In ihrer fachli-
chen Arbeit setzt sie einen besonderen 
Schwerpunkt auf die Situation von 
Frauen in Haft sowie auf Fragen der sozi-
alen Absicherung und Existenzsiche-
rung von (ehemals) straffällig gewor-
denen Menschen. Seit 2022 ist sie Ge-
schäftsführerin der Bundesarbeitsge-
meinschaft für Straffälligenhilfe e.V.

VORTRAG 3



10

Schätzungsweise sind in Deutschland 
zwischen 2.500 und 3.000 Mitarbeiter:
innen in der Bewährungshilfe bzw. in den 
Ambulanten Sozialen Diensten der Justiz 
tätig. Einzelne Erfahrungsberichte – etwa in 
der Zeitschrift Bewährungshilfe – vermit-
teln Einblicke in ihre wichtige Arbeit. Bun-
desweite systematische Erkenntnisse zum 
Berufsalltag fehlen jedoch weitgehend. In 
Kooperation mit dem DBH – Fachverband 
für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminal-
politik e.V. wurde vom Lehrstuhl für Straf-
recht und Kriminologie der Universität Göt-
tingen Ende 2024 eine Online-Befragung 
mit dem Titel „Erfahrungen, beruflicher 
Alltag und Sicherheit in der Bewährungs-
hilfe“ (EbASiB) durchgeführt. Über 800 Be-
währungshelfer:innen haben an dieser 
Umfrage teilgenommen. Die Bewährungs-
hilfe ist entgegen ihrer quantitativen 
Relevanz (z.B. gab es in 2022 insgesamt 8.322 
Strafrestaussetzungen sowie 25.315 Straf-
aussetzungen) nur selten Gegenstand 
rechtstatsächlicher Untersuchungen. Dies 
mag nicht zuletzt an den methodischen 
Herausforderungen liegen, die sich in den 
länderspezifischen Regelungen, den Orga-
nisationsformen aber auch in den unter-
schiedlichen Methoden widerspiegeln. 

Die Befragung EbASiB: 

• Themen und Teilnahme

Die Befragung EbASiB konzentriert sich auf 
folgende Themenbereiche: Demografie der 
Befragten, Information zur Berufstätigkeit, 
Klientel/Fallbelastung, Umfang/Wichtig-

keit verschiedener Tätigkeitsfelder, Kompe-
tenzen und Fortbildung, Kommunikation/
Kooperation, Sicherheit/Gewalterfahrung, 
Widerruf der Bewährung und spezialprä-
ventiver Erfolg. 

• Demografie der Befragten

Bewährungshelfer:innen sind überwiegend 
weiblich (65%, n=563). Es gibt keine 
signifikanten Unterschiede zwischen den 
Bundesländern. Die meisten Bewährungs-
helfer:innen sind zwischen 31-35 Jahre alt 
(17%). Der Median liegt in der Gruppe der 41-
45-Jährigen. Die meisten Bewährungs- 
helfer:innen haben eine Ausbildung im 
Bereich der Sozialen Arbeit (80%), ein 
deutlich kleinerer Anteil im Bereich (Sozi-
al-)Pädagogik (13%). 1/3 der Bewährungshel-
fer:innen hat 10 bis 20 Jahre Berufserfah-
rung. 26% sogar mehr als 20 Jahre.

• Klientel/Fallbelastung

Bewährungshelfer:innen haben zwischen 2 
und 133 Proband:innen. Der Anteil von Be-
währungshelfer:innen, die sich mit diesem 
Case-Load überlastet fühlen (45%) und 

Ergebnisse der bundesweiten Befragung 
in der Bewährungshilfe – „Erfahrungen, 
beruflicher Alltag und Sicherheit in der 
Bewährungshilfe (EbASiB)“

VORTRAG 4

Dr. Sabine Hohmann-Fricke
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denen, die ihn passend finden (49%) ist ähn-
lich. 6% empfinden ihre Fallzahl als zu 
gering. Ganz überwiegend sind die Proban-
d:innen der Bewährungshilfe männlich 
(durchschnittlich 89%) und erwachsen 
(durchschnittlich 92%).

Der Anteil von Bewährungsaufsichtspro-
band:innen überwiegt (durchschnittlich 
71%) den Anteil von Führungsaufsichtspro-
band:innen (29%). Von 42% der Bewäh-
rungshelfer:innen werden BtMG-Delikte als 
das häufigste Delikt genannt, das den Un-
terstellungen zugrunde liegt, gefolgt von 
Diebstahl und Gewaltdelikten (mit je 23%). 
Alle anderen Delikte werden eher selten 
(<=5%) genannt. Besonders in den Berei-
chen Sucht, Wohnraum, Straftaten und 
Schuldnerberatung ist der Betreuungsbe-
darf der Proband:innen hoch.

• Fortbildung und Kompetenzen

67% bzw. 28% der Befragten antworten, 
dass ihnen Fortbildungen eindeutig bzw. 
eher wichtig sind. Der Anteil an Bewäh-
rungshelfer:innen, die in den letzten 2 
Jahren an Weiterbildungen teilgenommen 
haben liegt je nach Themenbereich zwi-
schen 6% zum Thema „Gruppenarbeit“ und 
47% zum Thema „psychische Störungen“. 
Ein Vergleich der wahrgenommenen Kom-
petenzen und der Teilnahme/dem Angebot 
an Fortbildungen, zeigt einige wenige Be-
reiche mit Entwicklungsmöglichkeiten (z.B. 
Rückfallprävention, Mediation, Schuldenre-
gulation, Suchtberatungsthemen).

• Kommunikation und Kooperationen

Bei Problemen mit der Arbeit wenden sich 
die Befragten am häufigsten an Kolleg:
innen (97%) oder die Vorgesetzten (80%). 
Nur von etwa der Hälfte der Befragten wird 
Kontakt zur StA oder zum Gericht bzw. zu 
Beratungsstellen/zur Supervision gesucht. 
Bei Problemen mit Proband:innen wenden 
sich die Befragten am häufigsten an Kolleg:
innen (84%) und nur selten an Vorgesetzte, 
StA/Gericht, Beratung/Supervision.

• Gewalterfahrung

59% der Bewährungshelfer:innen haben 
bereits verbale, psychische oder physische 
Gewalt durch Proband:innen erlebt. Die 
Sorge der Bewährungshelfer:innen tatsäch-
lich Opfer von Gewalt zu werden, liegt bei 
12%. Das hängt vermutlich auch damit 
zusammen, dass es bereits funktionierende 
Sicherheitsmechanismen gibt. Sowohl  Kol-
leg:innen (100%) als auch Vorgesetzte (93%) 
stehen bei diesem Thema als Gesprächs-
partner:innen zur Verfügung.

Die Ergebnisse der bundesweiten Befra-
gung der Bewährungshilfe geben wichtige 
erste Einblicke zu den verschiedenen Ak-
teur:innen (Bewährungshelfer:innen, Pro-
band:innen), dem beruflichen Alltag, den 
Gewalterfahrungen und zum Sicherheitsge-
fühl sowie zu kritischen Aspekten bzw. Ver-
besserungsmöglichkeiten der Arbeit in der 
Bewährungshilfe. 

Mangelnde Kenntnis über die Grundge-
samtheit und deutliche Unterschiede in der 
Gestaltung der Bewährungshilfe zwischen 
den Bundesländern verhindern jedoch die 
Generalisierbarkeit der Ergebnisse.

VORTRAG 4

Dr. Sabine Hohmann-Fricke | studierte 
Sozialwissenschaften an der Georg-Au-
gust-Universität Göttingen. Seit 1999 ist 
sie Mitarbeiterin am Institut für Krimi-
nalwissenschaften und Mitarbeiterin an 
verschiedenen Forschungsprojekten.
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In der Geschichte der Ambulanten Sozialen 
Dienste der Justiz lassen sich unterschied-
liche Entwicklungslinien identifizieren, die 
nicht nur den Status Quo erklären, sondern 
auch Perspektiven des Arbeitsfeldes be-
gründen. Diese Entwicklungslinien – Insti-
tutionalisierung, Professionalisierung, Digi-
talisierung – zeigen sich aus einer system-
theoretischen Perspektive als Versuch der 
Bewältigung der zunehmenden Komple-
xität des Arbeitsfeldes. Prof. Dr. Christian 
Ghanem hat diese Entwicklungen historisch 
eingeordnet, um darauf basierend aktuelle 
und zukünftige Herausforderungen abzu-
leiten. 

Entwicklungsstufen der Bewährungshilfe

Ab den 50er Jahren war die Bewährungs-
hilfe durch die Organisationsentwicklung 
und sukzessive Ausweitung und Verrechtli-
chung der Aufgabenbereiche geprägt. Seit 
den 70er Jahren lässt sich eine Professiona-
lisierung durch eine inhaltliche Differenzie-
rung der Aufgabenbereiche sowie eine me-
thodische und programmatische Positionie-
rung feststellen. Es entwickelte sich in der 
Bewährungshilfe ein ausdifferenziertes 
Selbstverständnis. In den letzten Jahren 
lassen sich z.B. in Niedersachsen Bestre-
bungen zu einer Konzeptualisierung einer 
subjekt- und ressourcenorientierten Justiz-
sozialarbeit beobachten. Hier liegt zugleich 
die Herausforderung, ressourcenorientierte 
Fachkonzepte unter Berücksichtigung insti-
tutioneller Anforderungen und paternalis-
tischer Elemente der Bewährungshilfe 
(ASDJ) zu entwickeln. In dieser Entwick-

lungsstufe kommt es auch zu einem Para-
digmenwechsel, denn straffällig gewordene 
Personen werden als Expert:innen und Res-
source für Ausstiegsprozesse anerkannt. 
Der Beginn der 2000er Jahre ist durch eine 
zunehmende Digitalisierung (u.a. Einfüh-
rung von Fachsoftware und digitaler Kom-
munikationswege) geprägt. 

Gelingende Weiterentwicklung der Ambu-
lanten Sozialen Dienste der Justiz

1. Institutionalisierung der Kooperation 
von Praxis und Wissenschaft

Die teils sehr unterschiedliche Entwicklung 
der Organisationen und Strukturen in den 
Bundesländern muss von der Frage der Ver-
zahnung von Wissenschaft und Praxis be-
gleitet werden: Wie lassen sich wissen-
schaftliche Entwicklungen und Erkennt-
nisse in das praktische Handeln inte-
grieren? Gelingen kann dies durch eine In-
stitutionalisierung der Kooperation von 
Praxis und Wissenschaft nach dem Konzept 
der Transdisziplinarität. 

Ambulante Soziale Dienste der 
Justiz: Aktuelle Herausforde-
rungen und Perspektiven

VORTRAG 5

Prof. Dr. Christian Ghanem 
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2. Einbindung der Gemeinwesenarbeit in 
professionelles Handeln

Ein weiteres Element lässt sich im anglo-
amerikanischen Raum beobachten: die Ge-
meinwesenorientierung und damit die Be-
deutung von Nachbarschaft und sozial-
räumlichen Strukturen in der Resozialisie-
rungsarbeit. Die Evaluation zur Einbindung 
von zivilgesellschaftlichen Akteur:innen 
zeigt erste positive Wirkungen. 

3. Digitale Technologien als konstitutiven 
Teil der Praxis integrieren 

Prozesse der Digitalisierung sind sehr weit-
reichend und umfassen grundsätzlich alle 
gesellschaftlichen Bereiche. Mögliche Ent-
wicklungen in der Strafrechtspflege 
könnten sein:

• Entwicklung hin zum „Smart Prison“ 
mit dem Ziel effizienter, sicherer und 
resozialisierungsorientierter zu sein.

• Digitalisierung von Verwaltungsvor-
gängen, wie die Automatisierung von 

Berichterstellung.
• Technifizierung und Digitalisierung 

von Resozialisierungs- und Behand-
lungsprogrammen.

• Nutzung von Virtual Reality, u.a. zur 
Förderung sozialer Kompetenzen, Im-
pulskontrolle, Selbstreflexion.

• Erstellung von KI-basierten Prognosen. 
• Nutzung von Chatbots für automati-

sierte Unterhaltungen.

Dabei sollte nicht vergessen werden, welche 
Auswirkungen Technologisierungen und 
Digitalisierungen auf die Adressat:innen 
haben. Es sollte nicht von „Decarceration to 
E-Carceration“ kommen.

Prof. Dr. Christian Ghanem kommt zu dem 
Fazit, dass sich Technologieimplementie-
rungen in der Strafrechtspflege nicht ver-
meiden lassen. Es braucht eine positive Vor-
stellung dessen wie digitale Technologien 
im Sinne der Bewährungshilfe und der 
Adressat:innen eingesetzt werden können 
(und wie nicht).

VORTRAG 5

Prof. Dr. Christian Ghanem |  Hochschul-
lehrer an der Technischen Hochschule 
Nürnberg. Im Rahmen einer Forschungs-
professur beschäftigt er sich insbeson-
dere mit Themen der Sozialen Dienste 
der Justiz und akzeptierenden Drogen-
arbeit. Vor seiner Promotion an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München 
war er als Bewährungshelfer am Land-
gericht München 1 tätig.
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FEEDBACK

Es gab Anregungen und Informationen, 
die für die Praxis hilfreich waren. Der 

Austausch mit Kolleg*innen aus anderen 
Bundesländern und vielen verschiedenen 
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Arbeitsgesprächen
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Freiheitsstrafe oder Geldstrafe –
wars das? Welche Alternativen 
kann es noch geben?

AG  1

Prof. Dr. Kirstin Drenkhahn

Was war Inhalt des Arbeitsgesprächs?

Insbesondere hinsichtlich der Erledigungs-
statistik der Staatsanwaltschaften in 
Deutschland fokussierte sich das Arbeits-
gruppengespräch auf Geldstrafen als Sank-
tion. Auch die Gemeinnützige Arbeit als ei-
genständige Sanktion wurde angesprochen, 
der Fokus der Diskussion lag jedoch bei der 
Freien Arbeit zur Abwendung von Ersatz-
freiheitsstrafen. Es wurden zudem verschie-
dene Projekte angesprochen, die zum Ziel 
haben im politischen und juristischen 
Raum deutlicher darzustellen und zu kom-
munizieren, dass der Verzicht auf Vollstre-
ckung bei Personen in problembefrachteter 
Lebenssituation nicht ungerecht ist.

Was waren die wichtigsten Erkenntnisse 
aus dem Gespräch? 

Eine hohe Zahl an Inhaftierten (pro Ein-
wohnerzahl) ist nicht gleichzusetzen mit in-
nerer Sicherheit oder einer kriminalitätsär-
meren Gesellschaft. Ein Blick auf die „Ne-
benkosten“ von Bestrafung (Gerichtskosten, 
teilweise Vollzugskosten, Einziehung und 
Verfall, Registereinträge, die die Vermittel-
barkeit auf dem Arbeitsmarkt und somit die 
Einkommensgenerierung schmälern) lässt 
erkennen, wie teuer Kriminalität verurteilte 
Personen heute zu stehen kommt. 

Als zielführende Ideen wurden angeführt:

• Mehr Aufklärung im Zuge des Ermitt-
lungs- und Strafverfahrens, ggf. mehr 
strafrechtliche Verteidigung.

• Stärkere Heranziehung der Gerichtshilfe,  
auch, um angemessenere Urteile/Ent-
scheidungen vorzubereiten.

• Mehr Wertschätzung für die Akteure: Ver-
mittler, Begleiter, Anbieter von gemein-
nütziger Arbeit.

• Genauer auf die Lebens- und Einkom-
menssituation der Angeklagten achten, 
um die Höhe des Tagessatzes fairer zu be-
messen.

• Umfassendere Anwendung der Unterlas-
sung der Vollstreckung wegen außerge-
wöhnlicher Härte.

• Zum Teil mehr Aufklärung, Beratung und 
Unterstützung bei der Vollstreckung. 

Was ist offengeblieben/welche Bedarfe gibt 
es weiterhin? 

Es sollte die Verwarnung mit Strafvorbehalt 
im Blick behalten werden. Taugt sie zur Ver-
meidung uneinbringlicher Geldstrafen?

Prof. Dr. Kirstin Drenkhahn |  Universi-
tätsprofessorin für Strafrecht und Krimi-
nologie am Fachbereich Rechtswissen-
schaft der Freien Universität Berlin und 
Präsidentin des DBH-Fachverband e.V. 
Sie forscht vor allem zu freiheitsentzie-
henden Sanktionen und zum Straf-
vollzug, zur Rolle von Strafe und Straf-
recht in der Gesellschaft und zu den Ak-
teuren der Strafrechtspflege.
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Was war Inhalt des Arbeitsgesprächs?

Inhalt des Arbeitsgruppengesprächs waren 
die Hürden im Übergangsmanagement  
und welche Ideen bereits existieren, um 
diesen Hürden zu begegnen. Sowohl im 
Plenum als auch in Kleingruppen konnten 
die Teilnehmenden in einen Austausch 
gehen, welche Hürden/Bremsen ihnen 
auffallen und wann Theorie und Praxis 
nicht übereinstimmen. Zum Ende hin 
wurde besprochen, welche Ansätze und 
ersten Erfahrungen es bereits gibt, um das 
Übergangsmanagement (ÜM) erfolgreicher 
zu gestalten. Außerdem wurden darüber 
hinausgehende Ansätze diskutiert, die um-
gesetzt werden könnten bzw. sollten. 

Was waren die wichtigsten Erkenntnisse 
aus dem Gespräch? 

Es kristallisierten sich verschiedene Hinder-
nisse für ein gelingendes ÜM heraus: feh-
lendes Verständnis und Wissen, fehlender 
Austausch, fehlende Ideen und Konzepte 
zum Umgang mit herausfordernden Kli-
ent:innen, zu wenig Anschlussangebote, 
keine Erprobungszeit, Netzwerkarbeit ohne 
Mehrwert, fehlende Kapazitäten und Rück-
halt für ein zielgerichtetes ÜM sowie der 
Datenschutz.  

Als Ansätze, die sich bewährt haben bzw. ge-
fordert werden, kamen folgende zu-
sammen: mehr Lockerungen, mehr offener 
Vollzug, mehr Möglichkeiten, Verständnis 
für einander zu schaffen, für Strukturen 
und Prozesse, etwa durch Hospitation oder 

gemeinsame Einführungslehrgänge, tech-
nische Voraussetzungen schaffen wie etwa 
Multimediasysteme in Justizvollzugsan-
stalten. Es bräuchte die Möglichkeit, das 
Überbrückungsgeld freiwillig in die Kran-
kenkasse einzuzahlen, mehr Kooperations-
vereinbarungen, Teilnahme an Vollzugs-
plankonferenzen, ggf. Dienstberatungen, 
nahtlose Arbeitsübernahme (Auszeichnung 
für Arbeitgebende / Firmen), Verantwor-
tungsübernahmen, mehr Mut und Innova-
tion, mehr Stellenanteile, die Besetzung von 
unbesetzte Stellen und es müsstenmehr 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Was ist offengeblieben/welche Bedarfe gibt 
es weiterhin? 

Eigene Herausforderungen und strukturelle 
Rahmenbedingungen hemmen teilweise 
das ÜM und sollten in zukünftigen Arbeits-
schritten berücksichtigt werden. Es be-
stehen weiterhin Bedarfe in der Entwick-
lung praxisnaher Handlungsempfehlungen 
und Formate, die den direkten Kontakt und 
das Miteinander fördern. Zudem müssten 
Austausch und Vernetzung stärker gelebt 
werden, das ÜM darf nicht nur auf dem 
Papier stattfinden, sondern erfordert konti-
nuierliche Kommunikation und praktische 
Umsetzung.

Übergangsmanagement: 
Zwischen Theorie und Umsetzung 
– was bremst uns aus?

AG  2

Jennifer Schmidt

Jennifer Schmidt | Hauptverantwort-
liche Ansprechpartnerin für die Freie 
Straffälligenhilfe in Sachsen-Anhalt und 
Koordinatorin für die Bereiche Resoziali-
sierung und Übergangsmanagement 
und Täter-Opfer-Ausgleich.
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Was war Inhalt des Arbeitsgesprächs?

Inhalt des Arbeitsgruppengesprächs war 
der Nutzen der Vorstellungsweisung bei 
einer Forensischen Ambulanz bei Vollverbü-
ßer:innen und Erlediger:innen neben der 
Bewährungshilfe im Rahmen der Führungs-
aufsicht.

Was waren die wichtigsten Erkenntnisse 
aus dem Gespräch? 

• Die unterschiedliche Handhabung der 
Führungsaufsicht in der BRD. Die Organi-
sation der Forensischen Ambulanzen für 
Vollverbüßer:innen und Erlediger:innen 
ist in den einzelnen Bundesländern voll-
kommen unterschiedlich und kaum ver-
gleichbar.

• Die Vorstellungsweisung sollte mit Leben 
gefüllt und nicht formell abgehandelt 
werden. Das bedeutet, dass der Mensch 
im Vordergrund stehen sollte, nicht die 
Bürokratie darum herum. 

• Formal unterscheidet sich die Vorstel-
lungsweisung von der  Meldeweisung bei 
der Bewährungshilfe im Wesentlichen 
durch die Einbeziehung von fundierten 
Prognoseinstrumenten durch geschulte 
Psychologinnen und Psychologen. 

• Es stellt sich die Frage, ob es nicht ausrei-
chen würde, die Bewährungshelfer:innen 
in entsprechenden Prognosetools zu 
schulen, um gegebenenfalls selbst Rück-
fallwahrscheinlichkeiten besser "vorher-

sagen" zu können. 

Was ist offengeblieben/welche Bedarfe gibt 
es weiterhin? 

Es wurde deutlich, dass die Forensische Am-
bulanz im Rahmen einer Vorstellungswei-
sung nur in einem sehr engen Korsett sinn-
voll genutzt werden kann. 

Voraussetzung ist grundsätzlich, dass bei 
den Proband:innen ein Mindestmaß an Mit-
arbeitsbereitschaft vorliegen muss. Ist dies 
nicht der Fall, macht die Vorstellungswei-
sung nur in absoluten Ausnahmefällen 
Sinn.  

18 Jahre Vorstellungsweisung 
bei einer Forensischen 
Ambulanz im Rahmen der FA

AG  3

Dr. Bernd Kammermeier &
Michael Schwark

Michael Schwark | Diplom-Psychologe 
und Psychologischer Psychotherapeut. Er 
ist seit 1996 in der Justiz von Mecklen-
burg-Vorpommern tätig. Seit 2021 hat er 
die Leitung des Gestaltungsreferates 
260 - Gestaltung der ambulanten und 
stationären Straffälligenarbeit und für 
Angelegenheiten der Elektronischen 
Aufenthaltsüberwachung (EAÜ) inne.

Dr. Bernd Kammermeier | Sachbear-
beiter in der Zentralen Führungsauf-
sichtsstelle des Landesamtes für ambu-
lante Straffälligenarbeit Mecklenburg-
Vorpommern in Rostock. Er engagiert 
sich u.a. ehrenamtlich in der Deutschen 
Justizgewerkschaft für den Fachbereich 
Soziale Dienste der Justiz. 
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Was war Inhalt des Arbeitsgesprächs?

Im Arbeitsgruppengespräch vier wurde ein-
führend zunächst der Bezug zum Thema 
"Krise" hergestellt und sich den Fragen ge-
widmet, was aus der Perspektive einer Füh-
rungskraft alles unter diesen Begriff fällt 
und welche Bereiche betroffen sein können. 
Sodann wurde auf die Bereiche Fundraising, 
Zuwendungen und Personalverantwortung 
näher eingegangen. Schließlich ging es um 
Kommunikationsstrategien und die Frage, 
wie man mit Mitarbeitenden umgeht, wenn 
aufgrund von Krisen Personal gestrichen 
werden muss. Besprochen wurden damit 
insbesondere die Herausforderungen in der 
Führungsrolle.

Was waren die wichtigsten Erkenntnisse 
aus dem Gespräch? 

Es wurde deutlich, dass die Trägerstruktur 
im sozialen Bereich dafür entscheidend ist, 
ab wann eine Situation als existenzielle 
Krise definiert wird. Es kommt darauf an, 
wer von Kürzungen betroffen ist und wie 
schwer (Freie Träger, öffentliche Träger, An-
stalten des öffentlichen Rechts etc.). 

Eine wichtige Erkenntnis war, dass Geldkür-
zungen nicht immer eine Krise bedeuten 
müssen. In der Gesprächsrunde berichteten 
Personen von den Erfahrungen einzelner 
Einrichtungen/Träger und wie sie sich in 
der von ihnen als Krise definierten Zeit ent-
wickelt haben. Gleichzeitig gab es Beispiele, 
wie Entwicklungen zu Krisen geführt haben 
und welche Herausforderungen mit sol-

chen Situationen für Führungskräfte ein-
hergehen können.

Herausfordernd für Führungskräfte ist, dass 
sie sich um Back-Up Pläne kümmern 
müssen, um Krisen vorzubeugen oder um in 
Krisen handlungsfähig zu bleiben – "Wer 
erst in der Krise nach Alternativen sucht, für 
den wird es zu spät sein". Gleichzeitig 
müssen sie dafür sorgen, dass in der Institu-
tion dauerhaft ein guter Kontakt und Aus-
tausch zur Politik gehalten wird, da Lobbyar-
beit unverzichtbar ist, um langfristig geför-
dert zu werden. 

Als besondere Herausforderung kristalli-
sierte sich heraus, dass Führungskräfte sich 
in schwierigen Zeiten oft mit ihren Pro-
blemen allein gelassen fühlen.

Was ist offengeblieben/welche Bedarfe gibt 
es weiterhin? 

Offen geblieben sind die Fragen, wie man 
sich als Führungskraft gut coachen und auf-
stellen lassen kann und wie man Unterstüt-
zung, ggf. auch außerhalb der eigenen Kol-
leg:innenschaft, erhalten kann.

Führung in Krisenzeiten: Wie 
gelingt es, den Kurs zu halten?

AG  4

Jörg Schöner

Jörg Schöner | Diplom-Kaufmann (FH) 
und Geschäftsführer eines sozialen Trä-
gers in Berlin mit langjähriger Erfahrung 
in Führungspositionen privatwirtschaft-
licher Unternehmen. Ausbildung zum 
Coach, zertifiziert nach ICF.
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Was war Inhalt des Arbeitsgesprächs?

Inhalt des Arbeitsgruppengesprächs war 
zunächst die Begriffsabstimmung des Be-
griffs "Peer". Danach folgte eine wissen-
schaftliche Einordnung der Peerarbeit, die 
Vorstellung von Best-Practice-Projekten des 
Vereins Hoppenbank e.V. und ein Erfah-
rungsbericht eines Peer Mitarbeiters. An-
schließend ging es um Bedarfe, Chancen 
und Risiken der Peer-Arbeit mit einem ab-
schließenden Ausblick und Ideenaustausch. 

Was waren die wichtigsten Erkenntnisse 
aus dem Gespräch? 

Peers sind bundesweit bisher eher wenig in 
der Straffälligenhilfe im Einsatz. Ein grund-
sätzliches Interesse ist zwar vorhanden, 
aber an vielen Stellen - besonders behörden-
seitig - gibt es Bedenken hinsichtlich Sicher-
heit, Abgrenzung sowie Nähe und Distanz. 
Als wesentlicher Gelingensfaktor wurde die 
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers benannt. 
Dabei muss dieser die Individualität von 
Peers beachten und sie in  ihren Ressourcen 
stärken. Besonders herausfordernd ist der 
Zugang für Peers zu Justizvollzugsan-
stalten, ein solcher ist aber möglich. Über-
dies können Peers auch Botschafter:innen 
sein.

Was ist offengeblieben/welche Bedarfe gibt 
es weiterhin? 

Es bedarf der Qualifikation und Schulung 
von Peers sowie einer einheitlichen Finan-

zierungssicherheit. Als Umsetzungsidee 
kommt eine Einzelfallbegleitung in Be-
tracht, z.B. bei der Bewährungshilfe ab Ent-
lassungstag im Alltag. Auch eine Kombina-
tion mit dem Ehrenamt könnte angedacht 
werden. Was es braucht, ist ein Austausch 
über Erfolgsgeschichten z.B. mit dem Voll-
zugsdienst, um die Erfolge der Resozialisie-
rungsarbeit deutlich zu machen.

Einbindung von Peers in die 
Arbeit mit straffällig gewor-
denen Menschen inklusive 
psychosomatischer Problem-
stellungen der Klienten:innen

AG  5

Svenja Böning &
Hartmut Kahle

Hartmut Kahle | Er verantwortet beim 
Hoppenbank e.V. unter anderem die Be-
reiche Öffentlichkeitsarbeit, Social 
Media und Peer-Arbeit. Mit Fokus auf die 
Themen der Straffälligenhilfe vermittelt 
er außerdem die Perspektiven haftbe-
troffener Menschen verständlich, diffe-
renziert und menschlich. Seine Arbeit 
kombiniert professionelle Kommunika-
tionsstrategien mit eigener Erfahrung – 
Denn auch sein Weg begann als Peer. 
Neben klassischer Medienarbeit initi-
ierte er das partizipative Projekt „Foto-
gruppe“.

Svenja Böning | Sie ist seit 5 Jahren Ge-
schäftsführerin des Hoppenbank e.V. 
und des Täter Opfer – Ausgleich e.V. in 
Bremen. Die Hoppenbank e.V. unter-
stützt mit ca. 70 Mitarbeitenden in den 
Bereichen Straffälligen- und Wohnungs-
losenhilfe in den Themenbereichen 
Haftvermeidung, Übergangsmanage-
ment und Nachsorge.



20

Was war Inhalt des Arbeitsgesprächs?

Inhalt des Arbeitsgruppengesprächs war 
ein gemeinsames Arbeiten zu den fol-
genden drei Leifragen:

1. Was bedeutet für Sie Demokratiearbeit in 
der Straf- und Bewährungshilfe? (Auf-
trags-/Rollenklärung, Motivation)?

2. Welche Herausforderungen stellen 
Rechtsextremismus und politisch rechts 
motivierte (Gewalt-) Delikte für die 
Straffälligenhilfe dar? 

3. Was brauchen wir für eine gute Demo-
kratiearbeit?

Was waren die wichtigsten Erkenntnisse 
aus dem Gespräch? 

Ein zunehmendes rechtes Klima in der Ge-
sellschaft führt zu einem Gefühl vor sich her 
getrieben zu werden. Die Teilnehmenden 
des Gesprächs kamen zu der Einschätzung, 
dass die politischen Akteur:innen schon 
progressiver waren und es Rückschritte gibt 
(z.B. bei Dekriminalisierung, Liberalisie-
rungen etc.). Beobachtet werden eine Über-
nahme rechtspopulistischer/-extremisti-
scher Forderungen durch sog. demokrati-
sche Parteien. Das führt zu einer Zunahme 
von Ängsten bei Klient:innen, die Sorge 
haben, Ziel von Gewalt und Abschiebungen 
zu werden, was die Arbeit mit ihnen vielfach 
erschwert. Es zeigt sich die Herausforde-
rung, in einem vielfach undemokratischen 

System Klient:innen für Demokratie zu be-
geistern. Dies könnte erreicht werden durch 
Teilhabemöglichkeiten, politische Bildung 
sowie dem Einstehen für demokratische 
Werte und die Verfassung. Es braucht ein 
Einstehen für die Klient:innen gegen rechte 
Anfeindungen.

Was ist offengeblieben/welche Bedarfe gibt 
es weiterhin? 

Für eine gelingende Demokratiearbeit 
braucht es Motivation und Mut, Rückhalt 
von Seiten des Teams/Trägers, Ansprechper-
sonen, ein gutes Kollegium, geteilte Werte, 
"Qualitätsstandards", "alle ziehen am glei-
chen Strang", (regelmäßige) Austausch-
treffen/Netzwerktreffen (Vernetzung & Ver-
bündete), Strategien für den Umgang, ein 
Bewusstsein für Barrieren/Hürden, eine ge-
sicherte Finanzierung, wissenschaftliche Er-
hebungen, Ressourcen (Geld, sozialer Wohn-
raum), Resilienz und den politischen Willen, 
das heißt, überzeugende demokratische 
Parteien, die parteiübergreifend zusam-
menarbeiten.

Demokratiearbeit in der Straf-
rechtspflege unter Druck? 
Aktuelle Herausforderungen 
in Zeiten zunehmender Radi-
kalisierung

AG  6

Elisabeth Hell &
Julian Störmer

Julian Störmer | Arbeitet seit vielen 
Jahren in der Tertiärprävention von 
Rechtsextremismus und vorurteilsgelei-
teter Gewalt bei Violence Prevention 
Network.

Elisabeth Hell | Leiterin des Fachbereichs 
Rechtsextremismus bei Violence Preven-
tion Network.
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Was war Inhalt des Arbeitsgesprächs?

Inhalt des Arbeitsgruppengesprächs war 
unter anderem die eigene Motivation des 
Referenten, in dem Bereich internationaler 
Projekte tätig zu sein.  Es ging zudem um die 
Begriffsklärung des Begriffs "Probation" (der 
viel weiter reicht, als "nur" die Bewährungs-
hilfe) und um internationale "Player", d.h. 
die wichtigsten Regelwerke und Organisati-
onen. Verwiesen wurde auf ein Interview 
von Jo Tein mit Steve Pitts auf dem              
YouTube-Kanal Referat_Y, in dem ein guter 
Überblick hierzu gegeben wird. Vorgestellt 
wurde die Struktur der CEP und die Mög-
lichkeiten sich bei dieser einzubringen, zum 
Beispiel in Arbeitsgruppen. Schließlich ging 
es um Themen aus der aktuellen internatio-
nalen Diskussion: Um das Thema Netzer-
weiterung (mit Hinweis auf das Interview  
mit Fergus McNeill auf dem YouTube-Kanal 
Referat_Y), um das Hogoshi-Modell mit dem 
Schwerpunkt auf Ehrenamtlichen, sowie 
um das Thema Kapazitätserweiterung und 
die Untersuchung dazu von Leo Tigges und 
Steve Pitts. 

Was waren die wichtigsten Erkenntnisse 
aus dem Gespräch? 

• Die deutsche Bewährungshilfe und 
Straffälligenhilfe ist in Theorie und Praxis 
gut aufgestellt.

• Die deutsche Bewährungshilfe und 
Straffälligenhilfe kann noch von interna-
tionalen Erkenntnissen lernen/profi-
tieren, zum Beispiel von der Anwendung 

von künstlicher Intelligenz bei ambu-
lanten Sozialen Diensten und in der 
Straffälligenhilfe oder im Bereich des Eh-
renamtes.

• Es besteht ein eropaweites und welt-
weites Interesse an Kooperationen mit 
Akteuren in Deutschland.

• Es fehlt an Haltungen und Strukturen, die 
den internationalen Blick und Kooperati-
onen fördern.

Was ist offengeblieben/welche Bedarfe gibt 
es weiterhin? 

Die Diskussion zu den neueren Projekten 
könnte, den positiven Rückmeldungen nach 
zu urteilen, zukünftig fortgesetzt werden. Es 
bedarf einer tiefergehenden Auseinander-
setzung, insbesondere mit den oben ge-
nannten Themen (Netzerweiterung, Hogos-
hi-Modell, Kapazitätserweiterung).

Der Blick über den Tellerrand: neuere 
Ansätze aus der internationalen 
Diskussion für die Bewährungs- und 
Straffälligenhilfe

AG 7

Jo Tein

Jo Tein | Ev. Theologe und Sozialpäd-
agoge. Bis zu seiner Verrentung 2024 
war er als Referats- und Stabsstellen-
leiter im Schleswig-Holsteinischen Jus-
tizministerium tätig. Bis 2022 war Jo Tein 
Präsidiumsmitglied des DBH-Fachver-
band e.V., seit Oktober 2022 ist er Vor-
standsmitglied in der Confederation of 
European Probation „CEP“. Er betreibt 
seit 2024 den YouTube-Kanal Referat_Y/
Divison_Y.
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Was war Inhalt des Arbeitsgesprächs?

Inhalt des Arbeitsgruppengesprächs war die 
Ausgangsfrage: Welche Fälle brauchen wie 
viel Betreuungszeit?

Was waren die wichtigsten Erkenntnisse aus 
dem Gespräch? 

Es wurden die Maßnahmen in der BGBW vor-
gestellt, welche die Fallauslastung steuern. 
Denn es muss dort Zeit investiert werden, wo 
es nötig ist. Wie? 

1. Mittels fachlicher Auswertung des Res-
sourcen-Risiken-Inventars. Daraus ergibt 
sich, dass ca. 30% eine eine höhere Be-
treuung brauchen. 

2. Mithilfe des Betreuungsstufen-Modells 
(die meisten Fälle werden ohne Begrün-
dung in monatlichen Abständen gesehen, 
dabei sollten ca. 30% in höheren Betreu-
ungsstufen erfolgen). 

3. Schließlich kann auch das Auslastungs-
tool herangezogen werden (Auslastung 
nach empfohlender Betreuungstufe, 
welche die Bewährungshilfe festlegt).

Zudem werden in fast allen Bundesländern 
die Fälle nach Kopfzahlen verteilt. Problema-
tisch daran ist, dass eine unnötige Überbe-
treuung die Rückfälligkeit erhöhen kann, 
während es andere Fälle gibt, in denen mehr 
Betreuung stattfinden müsste. 

Es gibt eine gesellschaftliche (steuerlich be-
gründete) Verpflichtung, Behandlungsmaß-
nahmen mit straffällig gewordenen Per-
sonen zu begründen. 

Was ist offengeblieben/welche Bedarfe gibt 
es weiterhin? 

Dezidierte Fragen zum Ressourcen-Risiken-
Inventar konnten aufgrund von Zeitmangel 
nicht ausführlich beantwortet werden.

„Zwischen Zahlen und Zuwei-
sung – Fallauslastung im Fokus“ 
Ressourcentool, Betreuungs-
stufen und das Ressourcen-Risi-
ken-Inventar in der BGBW

AG  9

Katharina Heitz &
Christian Ricken

Christian Ricken | Nach seinem Studien-
abschluss begann er als pädagogischer 
Mitarbeiter in der Jugendhilfe zu ar-
beiten. Von Mai 2013 bis Dezember 2016 
war er Geschäftsführer für Sozialarbeit 
und Organisation der Einrichtungen der 
NEUSTART gGmbH. Seit Januar 2017 ist er 
Vorstand für sozialarbeiterische Leis-
tungen und Organisation der Einrich-
tungen der Bewährungs- und Gerichts-
hilfe Baden-Württemberg.

Katharina Heitz | Sie hat seit 2019 die 
Leitung des Zentralbereichs Sozialarbeit 
bei der Bewährungs- und Gerichtshilfe 
Baden-Württemberg inne. Von 2012 bis 
2019 war sie als Bewährungshelferin, 
Mediatorin in Strafsachen & Spezialistin 
für den Bereich Migration bei der BGBW, 
Einrichtung Karlsruhe tätig. Von 2014 bis 
2016 absolvierte sie ein nebenberufli-
ches Masterstudium in Beratung, Medi-
ation und Coaching an der Fachhoch-
schule Münster.
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Was war Inhalt des Arbeitsgesprächs?

Das Arbeitsgespräch befasste sich zunächst 
mit der "Informationsgesellschaft" und der 
permanenten Verfügbarkeit von Informati-
onen sowie dem ständig steigenden 
Konsum von Social-Media-Inhalten. Darauf 
aufbauend wurden die Chancen und Ri-
siken des Einsatzes von Social Media für die 
Straffälligenhilfe diskutiert. Social Media 
kann ein starkes Werkzeug sein, um die 
Arbeit von Trägern und Organisationen 
sichtbar zu machen. Ein Fokus lag auf der 
Zielgruppenansprache und dem Storytel-
ling als Mittel, um authentische Einblicke zu 
geben und Vorurteile abzubauen. Die Teil-
nehmenden erörterten Herausforderungen 
wie Datenschutz, Hate Speech und Algo-
rithmen sowie die Frage, ob man Gesichter 
und Geschichten von Mitarbeitenden oder 
Klient:innen zeigen sollte. Auch die Ressour-
cenknappheit wurde thematisiert. 

Was waren die wichtigsten Erkenntnisse 
aus dem Gespräch? 

• Es wurde festgestellt, dass Social Media 
als Teil einer strategischen Öffentlich-
keitsarbeit wichtig sein kann, um beste-
hende Vorurteile gegenüber "Menschen 
mit straffälligem Hintergrund" abzu-
bauen und dem Ruf nach "harten 
Strafen" etwas entgegenzusetzen. Dies 
kann etwa durch ein authentisches "Sto-
rytelling" (z.B. Erfolgsgeschichte, "Data 
Storytelling", "Einblick in die täglichen 
Herausforderungen der Organisation" 
etc.) gelingen.

• Die Nutzung von Social Media ist immer 
auch eine Frage der vorhandenen Res-
sourcen. Hier sind kreative Lösungen ge-
fragt – etwa ehrenamtliche Social Media 
Manager oder eine kluge Contentproduk-
tion (z.B. lässt sich eine Videopodcast-
folge zu XX Instagram Reels recyceln, aus 
einem Printmedium lassen sich XX Bei-
träge entwickeln, ein Foto und eine kurze 
Textierung können schnell nebenbei pro-
duziert und veröffentlicht werden). 

• Die Interessen der Stakeholder sind im 
Social Media Kontext wichtig! Social 
Media ist Netzwerkarbeit, die immer ge-
meinsam gedacht werden sollte. Interes-
sierte Dritte sollten Raum bekommen, 
sich zu zeigen. Bestenfalls gibt es sogar 
gemeinsame Beiträge etc.

• Regelmäßiges Posten und Content mit 
"Mehrwert" sind wichtig (Mehrwert 
meint: Aufhören, die Leute bei dem zu 
unterbrechen, was sie interessiert und 
stattdessen zu dem werden, was sie inter-
essiert – durch die eigenen Themen.)

• Den rein defizitären Blick auf Menschen 
mit Hafterfahrungen auflösen und statt-
dessen über Menschen mit Bedürfnissen, 
Erfahrungen, Erfolgen, Problemen etc. 
sprechen. 

• Geschichten gibt es überall und immer 
(die Forschende, der Sozialarbeitende, der 
Betroffene, die Lösung, das Problem, die 
Forderung, das Learning etc.). Jede Per-
spektive hat einen eigenen Blick und 
somit eine eigene Geschichte. 

Social Media: Lobbyarbeit für 
die Straffälligenhilfe

AG 11

Hartmut Kahle
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• Die Haltungen und Meinungen einer Or-
ganisation sind wichtig – Ebenso das 
"Wie macht ihr das?" 

• Impact Kette sichtbar machen (Warum 
braucht es die Organisation (Problem 
XX)? Wie löst sie das Problem? Was ist das 
Ergebnis? Was wäre ohne die Organisa-
tion? etc.).

• Storytelling vs. Fakten: Authentische Ge-
schichten erreichen Zielgruppen oft 
besser als reine Zahlen und Fakten. Eine 
Kommunikationsstrategie, die beides be-
rücksichtigt ist daher wahrscheinlich 
wirksamer. ABER: Nichts gilt immer. Letzt-
lich muss eine Social Media PR Strategie 
sich an den Zielen, Werten und Res-
sourcen einer Organisation orientieren 
und bedarfsgerecht entwickelt werden.

• Kommunikation im Spannungsfeld: Es ist 
wichtig, einerseits positive Beiträge über 
Kooperationspartner zu veröffentlichen 
und andererseits Missstände (selbst-)kri-
tisch anzusprechen. Hier wurden unter-
schiedliche Erfahrungen mit öffentlichen 
Aussagen gemacht, die zB. eine "Rüge" 
seitens der Justiz zur Folge hatten. Es 
wurde festgestellt, dass dies mit dem 
Recht auf freie Meinungsäußerung un-
vereinbar ist. Eine Vernetzung mit über-
geordneten Verbänden (etwa dem DBH-
Fachverband e.V.) kann hier hilfreich und 
notwendig sein. 

• Ein Shitstorm kann nicht ausgeschlossen 
werden. Eine gute Kommentarmodera-
tion kann hilfreich sein. Hier empfiehlt es 
sich eigene Richtlinien und Best Practices 

zu entwickeln.

Was ist offengeblieben/welche Bedarfe gibt 
es weiterhin? 

• Die Ressourcenknappheit bleibt proble-
matisch.

• Der Umgang mit "Hate Speech" und 
"Shitstorms" kann durch gute Modera-
tion verbessert, aber Risiken nie völlig re-
duziert werden.

• Das wohl größte Problem besteht darin, 
dass sich mediale Katastrophenerzäh-
lungen besser verkaufen lassen, als das 
Konzept der (ambulanten) "Resozialisie-
rung".

• Es bleibt letztlich eine Herausforderung, 
die Erfolgsgeschichten, das "Wie" und 
"Warum", auch zu erzählen und Social 
Media eben nicht nur als "Bewerbungs-
börse" oder "Visitenkarte" zu nutzen.

Arbeitsgespräch 11

Hartmut Kahle | Er verantwortet beim 
Hoppenbank e.V. unter anderem die Be-
reiche Öffentlichkeitsarbeit, Social 
Media und Peer-Arbeit. Mit Fokus auf die 
Themen der Straffälligenhilfe vermittelt 
er außerdem die Perspektiven haftbe-
troffener Menschen verständlich, diffe-
renziert und menschlich. Seine Arbeit 
kombiniert professionelle Kommunika-
tionsstrategien mit eigener Erfahrung – 
Denn auch sein Weg begann als Peer. 
Neben klassischer Medienarbeit initi-
ierte er das partizipative Projekt „Foto-
gruppe“.

Social Media: Lobbyarbeit für 
die Straffälligenhilfe
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Was war Inhalt des Arbeitsgesprächs?

Inhalt des Arbeitsgruppengesprächs waren 
die folgenden drei Leitfragen: 

1. Wie kann trotz der vermeintlich aus-
sichtslosen Situation eine motivierte Zu-
sammenarbeit mit diesem Personenkreis 
stattfinden? Welche Maßnahmen und 
Methoden würden Sie ergreifen? 

2. Wie kann die Entlassungsvorbereitung 
im Rahmen des Übergangsmanage-
ments mit allen Akteuren effektiv statt-
finden?

3. Wie beeinflussen die Medienberichter-
stattung (Stichwort: „Abschiebung von 
Messerstechern“) sowie politische Dis-
kussionen unser Arbeitsfeld und wie 
kann hiermit professionell umgegangen 
werden?

Was waren die wichtigsten Erkenntnisse 
aus dem Gespräch? 

Zu 1.: Es braucht nicht SGB-finanzierte Pro-
jekte, das Einschalten von Rechtsanwält:
innen, mehr psychosoziale Beratung, eine 
Nutzung des Netzwerks und eine klare Pro-
gnose für nach der Haft und bzgl. einer 
möglichen Entlassung.

Zu 2.: Es braucht rechtzeitige niedrigschwel-
lige Beratung, das Einschalten geeigneter 
externe Akteure, eine Nutzung spezifischer 
Gruppen- und Behandlungsangebote, 
Durchhaltevermögen seitens der Fachkräfte 

sowie Beziehungsarbeit und einen Aus-
tausch der JVA mit der Bewährungshilfe 
und mit der Ausländerbehörde.

Zu 3.: Wichtig sind Schulung der Fachkräf-
te/des Vollzugspersonals und Gegenreden 
mit Zahlen und Fakten im Rahmen der all-
täglichen Arbeit.

Was ist offengeblieben/welche Bedarfe gibt 
es weiterhin? 

Es braucht mehr Zusammenarbeit mit der 
Ausländerbehörde (überhaupt Kontakt zu 
bekommen sowie über den Stand der Ab-
schiebung informiert zu sein, um entspre-
chende Maßnahmen ergreifen zu können). 
Und es braucht konkrete Ideen (Gruppen 
etc.) wie man diesen Personenkreis weiter 
motivieren kann. Offen geblieben ist die 
Frage: Wie kann eine Entlassungsvorberei-
tung in das Ausland stattfinden, wenn klar 
ist, dass eine Abschiebung bevorsteht?

Umgang mit Personen ohne 
Aufenthaltstitel

AG 12

Frau Frimmersdorf &
Frau Voß

Frau Voß | Sie arbeitet im Sozialen 
Dienst der JVA Hannover und betreut 
eine Abteilung der Untersuchungshaft. 
Als stellvertretende Entlassungskoordi-
natorin ist sie außerdem zuständig für 
das Übergangsmanagement.

Frau Frimmersdorf | Sie arbeitet im Sozi-
alen Dienst der JVA Hannover in einer 
Aufnahmeabteilung der Strafhaft. Als 
Aufnahmekoordinatorin organisiert sie 
darüber hinaus Abläufe zu Beginn der 
Inhaftierung.
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Was war Inhalt des Arbeitsgesprächs?

Inhalt des Arbeitsgruppengesprächs waren 
aktuelle Herausforderungen bei der Thera-
pievermittlung nach §35 BtMG. 

Die Grundlage der Herausforderungen ist 
das BSG-Urteil B 4 AS 58/20 R vom 
05.08.2021. Danach haben Klient:innen bei 
der Therapievermittlung gem. §35 BtMG 
keinen Anspruch mehr auf SGB II Leis-
tungen. Dies hat zur Folge hat, dass keine 
Anmeldung als Pflichtmitglied in der Kran-
kenkasse stattfindet, der Leistungssatz ge-
ringer ist und es Unklarheiten und Unsi-
cherheiten bei den Fachkliniken, Kranken-
kassen, Sozialämtern und Klient:innen gibt. 

Was waren die wichtigsten Erkenntnisse 
aus dem Gespräch? 

• Bundesweit ist  ein deutlicher Rückgang 
der Zahlen von Therapievermittlungen 
sichtbar.

• Praxisbeispiele sollten verschriftlicht 
werden, um die aktuelle Situation zu be-
legen und es sollte Sozialmonitoring be-
trieben werden, d.h. Zahlen dargelegt 
und der Zeitaufwand dokumentiert 
werden. 

• Eine Handlungsansatz könnte sein, Über-
gangsgeld als Option zu nutzen, um 
übergangsweise die  Krankenkassenmit-
gliedschaftsbeiträge zu zahlen. 

• Zudem sollte zum Zeitpunkt der Inhaftie-
rung keine standardmäßige Abmeldung 
eingeleitet, sondern eine Bitte um Ver-
ständigung mit der Krankenkasse ge-
stellt werden, mit der Idee, eine Anwart-
schaft aufzubauen.

Was ist offengeblieben/welche Bedarfe gibt 
es weiterhin? 

• Es besteht der Bedarf einer Erhebung, 
welche Alternativen in der Praxis genutzt 
werden (§57 StGB / §88 JGG, Schleichwege 
etc.). 

• Die Bewährungs- und Straffälligenhilfe 
sollte mit einbezogen werden.

• Die bundesweite Vernetzung sollte ge-
stärkt werden (Aktuer:innen aus der 
Praxis, Suchthilfe, politische Akteur:
innen).

Therapievermittlungen nach 
§ 35 BtMG. Aktuelle Situation, 
Herausforderungen und 
Lösungsansätze

AG 13

Nina Oberjat &
Alina Oldenburg

Alina Oldenburg | Sozialarbeiterin B.A., 
fungiert als Projektkoordinatorin und 
leitet ebenfalls eine Suchtgruppe in der 
Untersuchungshaft.

Nina Oberjat | Sozialarbeiterin B.A., ist 
dreimal wöchentlich in der JVA Bremen 
vor Ort und bietet neben der Therapie-
vermittlung auch eine Suchtgruppe in 
der Untersuchungshaft an.
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Herausforderungen

LösungsansätzeFehlender 
Mut

Alternativlosigkeit der Möglichkeiten

Brüche im Betreuungsprozess

Deutschland liefert 
keine Zahlen

Unterschiedliche Handhabung 
in den Bundesländern 

Unzureichende 
Digitalisierung 
im Strafvollzug

Einwirken auf die Politik  / Problem-
lagen an die Entscheider zu bringen

Kapazitäten und Rückhalt sowie 
Transparenz und Absprache beim ÜM

Fehlender Wohnraum

Offenheit

Gegenseitige Hospitationen

Vertrauensvolle Kommunikation 

Im Austausch bleiben 

Kooperationen

Mehr Sensibilität schaffen

Alternativen zu Strafen stärken

Interdisziplinäre Arbeitskreise

Gerichtshilfe vor der 
Verurteilung involvieren

Inhaftierte öfter lockern 
bzw. im offenen Vollzug 

unterbringen

Aufsuchende Sozialarbeit

Die Ängste hinter radikalen 
Ansichten verstehen

Social Media 
mitdenken

Internationale 
Vernetzung

Evaluationen

Faktenbasierte Gegennarrative erzählen

Aufklärung
 gegen Vorurteile

Frühzeitiger 
Kontaktaufbau 

vor der Entlassung

Externe in den Vollzug integrieren

Politischen Diskurs führen 
& Forderungen stellen

Individuelle Anpassung 
der Angebote

Motivation

Vernetzung

Finanzierung

Alternativen 
für Geldstrafen

Zuständigkeiten

Zeit

Mehr Verständnis zwischen 
den Akteur:innen

Unterstützung in prekären Lebenslagen

Zugang Peers zur JVA

Bezahlung von Peers

Demokratiearbeit in der heutigen Zeit

Technische Voraussetzungen 
im Vollzug schaffen 
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FAZIT

Seit 1955 richtet der DBH – Fachverband für 
Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpo-
litik e.V. seine Bundestagung aus, um rele-
vante Themen aus der Strafrechtspflege für 
die Fachöffentlichkeit sichtbar zu machen, 
die Umsetzung von Resozialisierungsan-
sätzen in der Praxis zu stärken sowie den Er-
fahrungsaustausch und die Vernetzung zu 
fördern.

Die 25. DBH-Bundestagung stellte die aktu-
ellen und zukünftigen Herausforderungen 
der Resozialisierungsarbeit in der Straf-
rechtspflege in den Mittelpunkt. Die Bun-
destagung hat aufgezeigt, dass im Bereich 
der Resozialisierungsarbeit durch die am-
bulante und Freie Bewährungs- sowie 
Straffälligenhilfe zahlreiche Angebote und 
Maßnahmen bereitgestellt werden, damit 
zugleich aber vielfältige Herausforde-
rungen verbunden sind: angefangen von 
einer zunehmenden Komplexität des Ar-
beitsfeldes durch Ausweitung und Ver-
rechtlichung der Aufgabenbereiche, einer 
Veränderung des Klientels, antidemokrati-
schen Entwicklungen, Digitalisierungser-
wartungen, zunehmenden Finanzierungs-
schwierigkeiten auf der organisatorischen 
Ebene und dem Infragestellen von Alterna-
tiven bis hin zu teils unklaren Perspektiven 
auf der Seite der Klientinnen und Klienten. 

Unbestritten ist, dass eine politische Un-
terstützung und Anerkennung für die Re-
sozialisierungsarbeit sowie eine gemein-
same Vernetzung aller Akteure aus der 
Strafrechtspflege nicht nur notwendig 
sind, sondern zu den wichtigsten förderli-
chen Faktoren zählen. Die Arbeitsgruppen-

gespräche haben aufgezeigt, dass eta-
blierte – wenn auch teils nur lokale – posi-
tive Beispiele bereits existieren. Obgleich 
die Umsetzung von Resozialisierungsan-
sätzen von Bundesland zu Bundesland un-
terschiedlich ist, können bewährte Kon-
zepte übernommen werden. 

Was wir brauchen:

• Statistische Daten und eine einheitliche 
Strafrechtspflegestatistik sowie regelmä-
ßige Berichterstattung als Grundlage für 
eine evidenzbasierte Gestaltung der 
Strafrechtspflege.

• Einen Ausbau und eine Stärkung von Al-
ternativen zum Freiheitsentzug.

• Möglichkeiten von wiedergutmachender 
Gerechtigkeit sowie sozial konstruktive 
Maßnahmen.

• Eine integrierte Entlassungsvorbereitung 
und durchgehende Überleitung aus dem 
Strafvollzug unter Einbeziehung aller re-
levanter Akteure.

• Einen Ausbau von vollzugsöffnenden 
Maßnahmen.

• Die Unterstützung und Bereitstellung 
technischer Möglichkeiten zur Bewälti-
gung von Digitalisierungsprozessen.

• Erfolgsgeschichten der Resozialisierungs-
arbeit.

Resozialisierungsarbeit 
braucht Anerkennung, Unter-
stützung sowie Austausch und 
Vernetzung vor Ort



FAZIT

Bei den Vorträgen und Arbeitsgruppenge-
sprächen, dem Austausch zwischen den Ak-
teur:innen und den interdisziplinären Dis-
kussionen wurde vor allem eines deutlich: 
Resozialisierungsarbeit gelingt am besten, 
wenn eine enge und kooperative Zusam-
menarbeit zwischen den Akteur:innen be-
steht. Vernetzung und Austausch sowie po-
litische Unterstützung sind zentrale Bau-
steine, um die Resozialisierungsarbeit in 
Deutschland voranzubringen.

Wir danken allen Teilnehmenden und Mit-
wirkenden, die bei unserer 25. DBH-Bundes-
tagung mit dabei waren, für ihre einge-
brachte Expertise und ihr Engagement. Wir 
freuen uns bereits auf die nächste Bundes-
tagung, mit guten Gesprächen, einem anre-
genden Austausch und einer bundesweiten 
Vernetzung.

Ihr DBH – Fachverband für Soziale Arbeit, 
Strafrecht und Kriminalpolitik e.V. 
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QUIZ

John Gotti

Wie hieß der Gangsterboss des gefürchteten 
Chicago Outfit?

A B Charles Luciano

John GottiC D Ma BarkerAl Capone

Frage 1

Deutschland

In welchem Land wird pro Kopf am meisten Kaffee 
getrunken?

A B Finnland

John GottiC D FrankreichItalien

Frage 2

Friedrich 
Holzapfel

Das deutsche Grundgesetz ist am 23. Mai 1949 
verkündet worden. Von wem wurde der Text 

federführend unterzeichnet?

A B Ludwig Erhard

John GottiC D Karl ArnoldKonrad Adenaur

Frage 3

SozialVerDienstLeist-
UmsatzsteuerFachGG

Was ist die längste existente 
Gesetzesabkürzung?

A B SozSichAbkÄnd-
Abk2ZAbkTRUG

John GottiC D Die Gesetze sind 
alle frei erfunden 

InstallateurHeiz-
ungsbauerMstrV

Frage 4

In der Reichsschoko-
ladenverordnung

Einer Legende nach soll es eine Norm mit 
folgendem Text geben: "Weihnachtsmann im 
Sinne dieses Gesetzes ist auch der Osterhase". 

Wo steht diese?

A B In der Advents-
verordnung

John GottiC D In der Feiertags-
verordnung

In der ursprünglichen 
Fassung des BGB

Frage 5

Marzipan

Welche hierzulande beliebte Süßigkeit ist in den 
USA strikt verboten?

A B Gummibärchen

John GottiC D Überraschungs-EiKatzenzungen

Frage 6

Seit den 1930ern

Seit wann gibt es überhaupt so etwas wie ein 
Weltraumrecht?

A B Seit den 1950ern 

John GottiC D Seit den 1980ernSeit den 1970ern

Frage 7

Indonesien

Welches Land besitzt die meisten Inseln?

A B Norwegen

John GottiC D SchwedenDie Philippinen

Frage 8
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QUIZ

Amsterdam

In welcher Hauptstadt steht die Statue der 
kleinen Meerjungfrau?

A B Bukarest

John GottiC D BerlinKopenhagen

Frage 9

800g

Wie schwer ist eigentlich das ursprüngliche, 
originale Grundgesetz?

A B 1,4kg

John GottiC D 2,3kg1,8kg

Frage 10

Der Osterhase darf 
nur in Schrittgesch-
windigkeit hoppeln

Welchen kuriosen Inhalt hat § 27 Abs. 6 StVO?

A B
Wer rechts blinkt, 
muss auch rechts 
abbiegen

Auf Brücken darf 
nicht im Gleichschritt 
marschiert werden

C D
PKW dürfen nur mit 
festen Schuhwerk 
bewegt werden

Frage 11

Bayern

In welchem Bundesland stand noch bis Ende 2017 
die Todesstrafe in der Landesverfassung?

A B Rheinland-Pfalz

John GottiC D ThüringenHessen

Frage 12

Mecklenburg-
Vorpommern

Welches Bundesland hat ein Landesseilbahngesetz 
– aber KEINE Seilbahn?

A B Bremen

John GottiC D SachsenSaarland

Frage 13

2

Durch wie viele europäische Hauptstädte fließt die 
Donau?

A B 4

John GottiC D 65

Frage 14

Frage 1: c  | Frage 2: b | Frage 3: c
Frage 4: c | Frage 5: a | Frage 6: d
Frage 7: a | Frage 8: d | Frage 9: c
Frage 10: b | Frage 11: c | Frage 12: c
Frage 13: a | Frage 14: b Lösungen:
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DANKSAGUNG

Wir sagen DANKE!
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